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B e r i c h t i g u n g 1110

Durchführungsbestimmung 
zum Gesetz über die Schutzimpfung der Rinder 

gegen Maul- und Klauenseuche.

Vom 15. Oktober 1950

Auf Grund des § 5 des Gesetzes vom 6. September 
1950 über die Schutzimpfung der Rinder gegen 

Maul- und Klauenseuche (GBl. S. 988) wird bestimmt:

§ 1
In den Kreisen Güstrow, Parchim, Waren, Neu

brandenburg und Neustrelitz des Landes Mecklen
burg; Templin, Westhavelland, Osthavelland, Tel
tow, Zauch-Belzig des Landes Brandenburg und in 
den Kreisen Burg, Genthin, Zerbst und Schönebeck 
des Landes Sachsen-Anhalt erfolgt vorerst keine all
gemeine obligatorische Schutzimpfung der Rinder 
gegen Maul- und Klauenseuche.

§ 2
(1) In dem übrigen Gebiet der Deutschen Demo

kratischen Republik sind im Herbst 1950 sämtliche 
Rinder, die am 1. November 1950 mindestens 5 Mo
nate alt sind, gegen Maul- und Klauenseuche zu 
impfen.

(2) Alsdann sind alljährlich im Herbst die im Vor
jahr wegen ihres Alters unter 5 Monaten ungeimpft 
gebliebenen und die in dem betreffenden Impfjahr 
bis zum 1. November mindestens 5 Monate alten 
Rinder der gleichen Schutzimpfung zu unterziehen.

(3) Die Impfung ist nach Ablauf von 3 Jahren im 
Herbst zu wiederholen. Die Nachimpfung der im 
Herbst 1950 geimpften Rinder erfolgt mithin erst
malig im Herbst 1953, der im Herbst 1951 geimpften 
Rinder im Herbst 1954 usw.

(4) Zur Schutzimpfung ist die Maul- und Klauen
seuche-Vakzine der Forschungsanstalt für Tierseu
chen Insel Riems zu verwenden.

§ 3
In den Kreisen, in denen gemäß § 1 die Schutz

impfung der Rinder unterbleibt, können ausnahms
weise in besonders gelagerten Fällen mit Zustim
mung der Landesregierung Rinder von Herdbuch
rinderbeständen sehutzgeimpft werden. Der Antrag 
ist über den zuständigen Kreistierarzt an die Lan
desregierung zu richten. Die Besitzer der Tiere haben 
sich denselben Bestimmungen zu unterwerfen, wie 
die Besitzer in den Gebieten, in denen die Gesamt
vakzinierung durchgeführt wird.

§ 4
Rinder, die aus den nicht geimpften Beständen der 

im § 1 genannten Kreise in geimpfte Bestände über
geführt werden, sind im Bestimmungsgehöft unver
züglich gegen Maul- und Klauenseuche zu impfen, 
sobald sie das Alter von 5 Monaten erreicht haben. 
Auf die im § 7 ausgesprochene Meldepflicht der Tier
halter über Änderungen im Bestände wird beson
ders hingewiesen.

§ 5
Die Veterinärabteilungen der Landesregierungen 

bestimmen auf Vorschlag der Kreistierärzte die Impf
tierärzte. Diese sind in Durchführung der Impfun
gen stellvertretende Kreistierärzte im Sinne des § 2 
des Viehseuchengesetzes. Für die Durchführung der 
Schutzimpfung sind die Bürgermeister und Tierhal
ter verpflichtet, den Impftierärzten auf Anforderung 
die erforderlichen Hilfskräfte kostenlos zu stellen.


